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Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen 
BGG § 1 Gesetzesziel 

Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen und 

zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der 

Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. 

Dabei wird besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen. 

BGG § 2 Behinderte Frauen 

Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sind die besonderen 

Belange behinderter Frauen zu berücksichtigen und bestehende Benachteiligungen zu 

beseitigen. Dabei sind besondere Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Durchsetzung 

der Gleichberechtigung von behinderten Frauen und zur Beseitigung bestehender 

Benachteiligungen zulässig. 

BGG § 3 Behinderung 

Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 

Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter 

typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

beeinträchtigt ist. 

BGG § 4 Barrierefreiheit 

Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 

Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle 
Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete 

Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne 

besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. 
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